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drucksache b

In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung
An den Jugendhilfeausschuss (zur Kenntnis)

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

1698/2021

1

Antrag des Jugendhilfeausschusses zum Antrag Nr. 0777/2021 des Stadtjugendring Hannover 

e.V. "Einfacher Verwendungsnachweis für Sachkosten der Jugendverbände"

Antrag,
zu beschließen, durch Prüfung anhand eines einfachen Verwendungsnachweises für die 
Sachkostenpauschale für Zentrale Führung und Gruppenarbeit im Stadtgebiet gemäß Nr. 4 
der Richtlinie zur Förderung der Jugendverbände den bürokratischen Aufwand zu 
verringern.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Genderspezifische Aspekte sind hierdurch nicht unmittelbar betroffen.

Kostentabelle
Die finanziellen Auswirkungen sind nicht bekannt.

Begründung des Antrages
Der Jugendhilfeausschuss stimmte in seiner Sitzung am 28.06.2021 mit 13 Stimmen dafür, 
0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen für den Änderungsantrag Nr. 1520/2021 der 
Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP zum Antrag Nr. 0777/2021 des 
Stadtjugendrings "Einfacher Verwendungsnachweis für Sachkosten der Jugendverbände". 
Der Ursprungsantrag Nr. 0777/2021 ist als Anlage 1 dieser Drucksache beigefügt.

Der durch den Jugendhilfeausschuss angenommene Änderungsantrag Nr. 1520/2021 ist 
somit weiterführender als der Ursprungsantrag Nr. 0777/2021. Über den Ursprungsantrag 
Nr. 0777/2021 fand daher kein Beschluss statt.

Der Änderungsantrag Nr. 1520/2021 kann allerdings nicht ohne den Ursprungsantrag Nr. 
0777/2021 im Verwaltungsausschuss behandelt werden.

Gem. Ziffer III Punkt 2.2. der ADA 02/23 legt die Verwaltung daher den Antrag Nr. 
0777/2021 als neue Drucksache zur Beschlussfassung vor, da der Stadtjugendring 



- 2 -

Hannover e.V. für den Verwaltungsausschuss nicht antragsberechtigt ist.

Der im Abschnitt "Antrag" dieser Drucksache wiedergegebene Text beinhaltet den 
kompletten Wortlaut des Antragstextes des Stadtjugendring Hannover e.V.
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